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sehr geehrte aktionärinnen,
sehr geehrte aktionäre,

wir laden sie ein zu unserer 

24.  ordEntlicHEn HauptvErsammlung

am FrEitag, 26. april 2013, 11.00 uHr,

 

im Foyer des verwaltungsgebäudes
der dürr aktiengesellschaft,

carl-Benz-straße 34,
74321 Bietigheim-Bissingen

(Einlass ist ab 10.00 uhr).

 

Dürr Aktiengesellschaft
mit sitz in stuttgart

carl-Benz-straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen
– Wertpapierkennnummer 556 520 –

– isin dE 0005565204 –
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tagesordnung
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lage-

berichts, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts und des Berichts des Auf-
sichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2012, sowie des 
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289 Absatz 4 und Absatz 5, 315 Absatz 4 Handelsgesetz-
buch für das Geschäftsjahr 2012

die genannten unterlagen sowie der vorschlag des vorstands für 
die verwendung des Bilanzgewinns und die unterlagen zu den ta-
gesordnungspunkten 7, 9, 10 und 11 können in den geschäftsräu-
men der dürr aktiengesellschaft, carl-Benz-straße 34, 74321 Bie-
tigheim-Bissingen, eingesehen und im internet unter www.durr.de 
– investor relations – Hauptversammlung eingesehen und herun-
tergeladen werden. auf verlangen erhält jeder aktionär unverzüg-
lich und kostenlos eine abschrift der unterlagen. auf vorbenann-
ter internetseite der gesellschaft befinden sich auch Erläute-
rungen, warum zu diesem tagesordnungspunkt kein Beschluss 
gefasst werden soll.

2.  Verwendung des Bilanzgewinns

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 
der dürr aktiengesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn des  
geschäftsjahres 2012 in Höhe von 113.005.980,56 Euro wie folgt zu 
verwenden:

 – ausschüttung einer dividende  
  von 2,25 Euro je stückaktie  
  (isin dE0005565204) auf
  17.300.520 stückaktien    38.926.170,00 Euro         
                        
 – vortrag auf neue rechnung   74.079.810,56 Euro



3

3.  Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2012

aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den mitgliedern des vor-
stands für das geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

4.  Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2012

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den mitgliedern des auf-
sichtsrats für das geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

der aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des prü-
fungsausschusses – vor, die Ernst & Young gmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, stuttgart, zum abschlussprüfer für das ge-
schäftsjahr 2013 zu wählen. dieser nimmt auch die prüferische 
durchsicht unterjähriger Finanzberichte vor, sofern eine solche 
erfolgt.

6.  Wahlen zum Aufsichtsrat

der aufsichtsrat setzt sich zusammen nach den §§ 96 absatz 1, 
101 absatz 1 aktiengesetz und §§ 1, 6, 7 mitbestimmungsgesetz 
und besteht aus zwölf mitgliedern, von denen sechs von den ar-
beitnehmern und sechs von den aktionären gewählt werden.

der vorsitzende des aufsichtsrats, Herr dr.-ing. E.h. Heinz dürr, 
hat sein aufsichtsratsmandat mit schreiben vom 20. Februar 2013 
mit Wirkung zum ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 
2013 niedergelegt. in der Hauptversammlung soll deshalb ein 
nachfolger für Herrn dr.-ing. E.h. dürr gewählt werden. der auf-
sichtsrat hat Herrn dr.-ing. E.h. dürr zwischenzeitlich zum Ehren-
vorsitzenden des aufsichtsrats auf lebenszeit ernannt.

die aufsichtsratsmitglieder der aktionäre werden von der Haupt-
versammlung gewählt. die Hauptversammlung ist an Wahlvor-
schläge nicht gebunden.



der aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn dr. 
Herbert müller, rechtsanwalt, wohnhaft in Hessigheim, mit Wir-
kung zum ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2013 als 
nachfolger für Herrn dr.-ing. E.h. Heinz dürr als aufsichtsrats-
mitglied der aktionäre in den aufsichtsrat zu wählen. 

die Wahl erfolgt gemäß § 10 absatz 3 der satzung für den rest 
der amtszeit des ausscheidenden Herrn dr.-ing. E.h. Heinz dürr, 
also bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 
2016.

Herr dr. müller ist weder mitglied in anderen gesetzlich zu bilden-
den aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen noch steht er in 
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur gesellschaft, 
deren organen oder einem wesentlich an der gesellschaft betei-
ligten aktionär.

Ein lebenslauf des zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten kann 
auf der internetseite der gesellschaft www.durr.de – investor re-
lations – Hauptversammlung eingesehen und heruntergeladen 
werden.

im anschluss an die Hauptversammlung soll das aufsichtsrats-
mitglied Klaus Eberhardt zum aufsichtsratsvorsitzenden gewählt 
werden.

7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Er-
mächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinn-
schuldverschreibungen oder von Kombinationen dieser In-
strumente sowie die Erteilung einer entsprechenden neuen 
Ermächtigung, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapi-
tals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie 
eine entsprechende Satzungsänderung

die Hauptversammlung vom 30. april 2010 hatte den vorstand un-
ter punkt 7 der damaligen tagesordnung ermächtigt, bis zum 
29. april 2015 mit zustimmung des aufsichtsrats auf den inhaber 
lautende Wandelschuldverschreibungen, optionsschuldverschrei-
bungen, genussrechte, gewinnschuldverschreibungen oder Kom-
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binationen dieser instrumente zu begeben („schuldverschrei-
bungen“) und den inhabern bzw. gläubigern von Wandel- oder  
optionsschuldverschreibungen Wandlungs- oder optionsrechte 
auf neue auf den inhaber lautende stückaktien in der Form von 
stammaktien der dürr aktiengesellschaft zu gewähren („Ermäch-
tigung 2010“). zu diesem zweck wurde das grundkapital bedingt 
erhöht („Bedingtes Kapital 2010“). schuldverschreibungen wurden 
aufgrund der Ermächtigung 2010 bislang noch nicht begeben. 

zur vereinheitlichung der bislang divergierenden laufzeiten der 
Ermächtigung zur ausgabe von schuldverschreibungen nebst Be-
dingtem Kapital und der Ermächtigung zum Erwerb eigener ak-
tien (siehe unten tagesordnungspunkt 9) sowie der Ermächtigung 
des vorstands zur Erhöhung des grundkapitals aus genehmigtem 
Kapital (siehe unten tagesordnungspunkt 10) und zur anpassung 
an geänderte usancen des Kapitalmarkts soll die von der Haupt-
versammlung am 30. april 2010 (punkt 7 der damaligen tagesord-
nung) beschlossene Ermächtigung 2010 aufgehoben und eine ent-
sprechende neue Ermächtigung zur Begebung von schuldver-
schreibungen beschlossen werden. da auf grundlage der Ermäch-
tigung 2010 keine schuldverschreibungen begeben wurden, wird 
das Bedingte Kapital 2010 nicht mehr benötigt und durch ein 
neues Bedingtes Kapital ersetzt.

vorstand und aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen:

a) Aufhebung der Ermächtigung 2010 und Schaffung einer neuen 
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuld-
verschreibungen oder von Kombinationen dieser Instrumente

der von der Hauptversammlung am 30. april 2010 zu tagesord-
nungspunkt 7 gefasste Beschluss über die Ermächtigung zur 
ausgabe von Wandel- oder optionsschuldverschreibungen, ge-
nussrechten oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-
nationen dieser instrumente) wird aufgehoben. 

der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichts-
rats bis zum 25. april 2018 einmalig oder mehrmals auf den in-
haber lautende Wandelschuldverschreibungen, optionsschuld-
verschreibungen, genussrechte, gewinnschuldverschreibungen 
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oder Kombinationen dieser instrumente (zusammen „schuld-
verschreibungen“) mit oder ohne laufzeitbegrenzung im ge-
samtnennbetrag bis zu 800.000.000,00 Euro zu begeben und den 
inhabern bzw. gläubigern von Wandel- oder optionsschuldver-
schreibungen Wandlungs- oder optionsrechte auf neue auf den 
inhaber lautende stückaktien in Form von stammaktien der 
dürr aktiengesellschaft („stückaktien“) mit einem anteiligen 
Betrag am grundkapital von insgesamt bis zu 22.144.665,60 Eu-
ro zu gewähren. die ausgabe kann auch gegen sacheinlagen 
erfolgen. 

die schuldverschreibungen können in Euro oder – im entspre-
chenden gegenwert – in einer anderen gesetzlichen Währung, 
beispielsweise der eines oEcd-landes, begeben werden. sie 
können – soweit die mittelaufnahme Konzernfinanzierungsinte-
ressen dient – auch durch unmittelbare oder mittelbare Kon-
zerngesellschaften ausgegeben werden. in einem solchen Fall 
wird der vorstand ermächtigt, mit der zustimmung des auf-
sichtsrats für die dürr aktiengesellschaft die garantie für die 
schuldverschreibungen zu übernehmen sowie – sofern die 
schuldverschreibungen Wandlungs- oder optionsrechte auf 
stückaktien einräumen – den inhabern solche Wandlungs- oder 
optionsrechte zu gewähren. 

die einzelnen Emissionen sollen jeweils in untereinander 
gleichberechtigte, auf den inhaber lautende teilschuldver-
schreibungen eingeteilt werden. 

im Fall der ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhal-
ten die inhaber das recht, ihre teilschuldverschreibungen nach 
näherer maßgabe der Wandelanleihebedingungen in stückak-
tien umzutauschen. das umtauschverhältnis ergibt sich aus der 
division des nennbetrags einer teilschuldverschreibung durch 
den festgesetzten Wandlungspreis für eine stückaktie. das um-
tauschverhältnis kann auf volle zahlen auf- oder abgerundet 
werden; ferner kann eine in bar zu leistende zuzahlung festge-
legt werden. im Übrigen kann vorgesehen werden, dass spitzen 
zusammengelegt und/oder in geld ausgeglichen werden. der 
anteilige Betrag am grundkapital der bei Wandlung auszuge-
benden stückaktien darf den nennbetrag der Wandelschuldver-
schreibungen nicht übersteigen. die Wandelanleihebedingungen 
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können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der laufzeit 
(oder zu einem früheren zeitpunkt) vorsehen. 

im Fall der ausgabe von optionsschuldverschreibungen werden 
jeder teilschuldverschreibung ein oder mehrere optionsscheine 
beigefügt, die den inhaber berechtigen, nach näherer maßgabe 
der optionsbedingungen stückaktien zu beziehen („options-
recht“). der rechnerische nennbetrag der je teilschuldver-
schreibung zu beziehenden stückaktien darf den nennbetrag 
der teilschuldverschreibung nicht übersteigen. das umtausch-
verhältnis kann auf ein optionsverhältnis mit voller zahl gerun-
det werden. im Übrigen kann vorgesehen werden, dass spitzen 
zusammengelegt und/oder in geld ausgeglichen werden. 

die anleihebedingungen von schuldverschreibungen, die ein 
Wandlungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder ein options-
recht gewähren bzw. bestimmen, können jeweils festlegen, dass 
im Fall der Wandlung oder optionsausübung auch eigene aktien 
der gesellschaft gewährt werden können. Ferner kann vorgese-
hen werden, dass die gesellschaft den Wandlungs- oder opti-
onsberechtigten sowie den Wandlungsverpflichteten nicht 
stückaktien gewährt, sondern den gegenwert in geld zahlt. 

der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder optionspreis für 
eine stückaktie beträgt mindestens 100 % des volumengewich-
teten durchschnittskurses („vWap“) aller umsätze der aktie 
der dürr aktiengesellschaft im XEtra-Handel der Frankfurter 
Wertpapierbörse (oder in einem vergleichbaren nachfolgesys-
tem), die am tage der platzierung bis zur preisfestsetzung fest-
gestellt werden, oder – für den Fall der Einräumung eines Be-
zugsrechts – mindestens 100 % des volumengewichteten 
durchschnittskurses aller umsätze der aktie der dürr aktien-
gesellschaft im XEtra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse 
(oder in einem vergleichbaren nachfolgesystem), die am letzten 
tag der Bezugsperiode festgestellt werden, in der die Bezugs-
rechte auf die Wandel- oder optionsschuldverschreibungen an 
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. § 9 absatz 
1 aktiengesetz bleibt unberührt. 

der Wandlungs- oder optionspreis je stückaktie ermäßigt sich 
nach näherer Bestimmung der Wandelanleihe- oder optionsbe-
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dingungen, wenn die gesellschaft während der Wandlungs- 
oder optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre 
aktionäre das grundkapital erhöht oder weitere Wandel- oder 
optionsschuldverschreibungen ausgibt und den inhabern von 
schon bestehenden Wandlungs- oder optionsrechten kein Be-
zugsrecht in dem umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach 
ausübung des Wandlungs- oder optionsrechts zustehen würde. 
der Betrag, um den der Wandlungs- oder optionspreis je 
stückaktie ermäßigt wird („Ermäßigungsbetrag“), hat dem Wert 
des Bezugsrechts je stückaktie aus der während der Wand-
lungs- oder optionsfrist durchgeführten Kapitalerhöhung oder, 
im Fall der Begebung weiterer Wandel- oder optionsschuldver-
schreibungen während der Wandlungs- oder optionsfrist, dem 
Wert des Bezugsrechts je Wandlungs- oder optionsrecht zu 
entsprechen. lässt sich der Ermäßigungsbetrag nicht eindeutig 
berechnen, haben vorstand und aufsichtsrat hierzu ein gutach-
ten einer international anerkannten investmentbank einzuho-
len. der von der investmentbank ermittelte Ermäßigungsbetrag 
ist für die Festsetzung des Wandlungs- oder optionspreises 
verbindlich. 

die schuldverschreibungen sollen von einem Bankenkonsorti-
um mit der verpflichtung übernommen werden, sie den aktio-
nären zum Bezug anzubieten. der vorstand ist jedoch mit zu-
stimmung des aufsichtsrats ermächtigt, spitzenbeträge, die 
sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Be-
zugsrecht der aktionäre auszunehmen. 

soweit Wandel- oder optionsschuldverschreibungen gegen Bar-
einlagen ausgegeben werden, ist der vorstand ferner ermäch-
tigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
aktionäre auszuschließen, sofern der ausgabepreis den nach 
anerkannten finanzmathematischen methoden ermittelten  
theoretischen marktwert der Wandel- oder optionsschuldver-
schreibungen nicht wesentlich unterschreitet. diese Ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch in sinngemäßer 
anwendung des § 186 absatz 3 satz 4 aktiengesetz nur inso-
weit, als die zur Bedienung der Wandlungs- oder optionsrechte 
ausgegebenen bzw. auszugebenden stückaktien insgesamt 
zehn vom Hundert des grundkapitals nicht überschreiten, und 
zwar weder im zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im zeit-
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punkt der ausübung dieser Ermächtigung. auf diese Begren-
zung auf zehn vom Hundert des grundkapitals ist die veräuße-
rung eigener aktien anzurechnen, sofern die aktien nach Wirk-
samwerden dieser Ermächtigung gemäß § 186 absatz 3 satz 4 
aktiengesetz unter ausschluss des Bezugsrechts veräußert 
werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf zehn vom Hun-
dert des grundkapitals diejenigen aktien anzurechnen, die nach 
Wirksamwerden dieser Ermächtigung unter ausnutzung einer 
zum zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung be-
schlossenen bzw. an deren stelle tretenden Ermächtigung zur 
ausgabe neuer aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 
absatz 3 satz 4 aktiengesetz unter ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden. 

soweit genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen ohne 
Wandlungsrecht, optionsrecht oder Wandlungspflicht ausgege-
ben werden, ist der vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der 
aktionäre mit zustimmung des aufsichtsrats insgesamt auszu-
schließen, wenn diese genussrechte oder gewinnschuldver-
schreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine 
mitgliedschaftsrechte in der gesellschaft begründen, keine Be-
teiligung am liquidationserlös gewähren und die Höhe der ver-
zinsung nicht auf grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, 
des Bilanzgewinns oder der dividende berechnet wird. außer-
dem müssen in diesem Fall die verzinsung und der ausgabebe-
trag der genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen den 
zum zeitpunkt der Begebung aktuellen marktkonditionen für 
vergleichbare mittelaufnahmen entsprechen. 

der vorstand ist auch ermächtigt, das Bezugsrecht mit zustim-
mung des aufsichtsrats auszuschließen, soweit es erforderlich 
ist, um den inhabern von Wandlungs- oder optionsrechten auf 
stückaktien bzw. den gläubigern von mit Wandlungspflichten 
ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht 
in dem umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach ausü-
bung ihrer Wandlungs- oder optionsrechte oder nach Erfüllung 
der Wandlungspflichten zustehen würde. 

der vorstand ist ferner ermächtigt, mit zustimmung des auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre auf schuldverschrei-
bungen auszuschließen, soweit diese gegen sacheinlagen zum 
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zweck des Erwerbs von unternehmen, unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an unternehmen ausgegeben werden und 
der Wert der sachleistung in einem angemessenen verhältnis 
zum Wert der schuldverschreibung steht. im Fall von Wandel- 
oder optionsschuldverschreibungen ist der nach anerkannten 
methoden ermittelte theoretische marktwert maßgeblich.
der vorstand wird schließlich ermächtigt, die weiteren Einzel-
heiten der ausgabe und ausstattung der schuldverschrei-
bungen, insbesondere zinssatz, laufzeit und stückelung, fest-
zusetzen.

b) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 und Schaffung eines 
neuen Bedingten Kapitals

unter aufhebung der Ermächtigung unter § 4 absatz 4 der sat-
zung wird das grundkapital der gesellschaft um bis zu 
22.144.665,60 Euro durch ausgabe von bis zu 8.650.260 auf den 
inhaber lautenden stückaktien bedingt erhöht. die bedingte Ka-
pitalerhöhung dient der gewährung von stückaktien an die in-
haber bzw. gläubiger von Wandlungs- oder optionsrechten aus 
schuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung 
unter lit. a) bis zum 25.04.2018 von der gesellschaft begeben 
werden. die ausgabe der stückaktien erfolgt zu dem gemäß lit. 
a) jeweils festzulegenden Wandlungs- oder optionspreis. die 
bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie 
von diesen rechten gebrauch gemacht wird. 

die stückaktien nehmen vom Beginn des geschäftsjahres an, in 
dem sie durch ausübung von Wandlungs- oder optionsrechten 
entstehen, am gewinn teil. der vorstand wird ermächtigt, die 
weiteren Einzelheiten der durchführung einer bedingten Kapi-
talerhöhung festzusetzen. 

c) Satzungsänderungen 

§ 4 absatz 4 der satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 22.144.665,60 Euro 
durch Ausgabe von bis zu 8.650.260 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien in der Form von Stammaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
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durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- oder 
Optionsrechten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesell-
schaft oder einer Konzerngesellschaft aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26. April 2013 bis 
zum 25. April 2018 ausgegeben wurden, von ihren Wandlungs- oder 
Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflich-
teten Inhaber bzw. Gläubiger der von der Gesellschaft oder von ei-
ner Konzerngesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 26. April 2013 bis zum 25. April 2018 
ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht 
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht eigene Aktien 
zur Bedienung eingesetzt werden. Die zur Ausgabe gelangenden 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 
sie durch Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder in 
Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital zu 
ändern.“

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 221 Ab-
satz 4 Satz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 
Aktiengesetz 

die laufzeit der Ermächtigung zur ausgabe von Wandelschuldver-
schreibungen, optionsschuldverschreibungen, genussrechten, ge-
winnschuldverschreibungen oder von Kombinationen dieser in-
strumente (zusammen „schuldverschreibungen“) soll an jene der 
neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener aktien (siehe unten ta-
gesordnungspunkt 9) und der neuen Ermächtigung des vorstands 
zur Erhöhung des grundkapitals aus genehmigtem Kapital (siehe 
unten tagesordnungspunkt 10) angeglichen werden. auch soll ei-
ne anpassung an die geänderten usancen des Kapitalmarkts er-
folgen.

die Begebung von schuldverschreibungen sowie die möglichkeit, 
auch schuldverschreibungen ohne laufzeitbegrenzung ausgeben 
zu können, bietet für die gesellschaft zusätzlich zu den klas-
sischen Formen der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die mög-
lichkeit, je nach marktlage attraktive Finanzierungsalternativen 
am Kapitalmarkt zu nutzen. insbesondere die Ermächtigung zur 
ausgabe gewinnabhängiger oder gewinnorientierter instrumente 
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wie genussrechte und gewinnschuldverschreibungen erweitert 
die bestehenden möglichkeiten der dürr aktiengesellschaft, ihre 
Finanzausstattung durch ausgabe sogenannter hybrider Finanzie-
rungsinstrumente zu stärken und hierdurch die voraussetzungen 
für die künftige geschäftliche Entwicklung sicherzustellen. Bei 
den sogenannten hybriden Finanzierungsinstrumenten finden in-
zwischen innovative Finanzierungsformen stärker verbreitung, die 
auch eine unbegrenzte laufzeit vorsehen. vor diesem Hintergrund 
erscheint eine starre Fixierung auf instrumente mit beschränkter 
laufzeit nicht sinnvoll. aus diesem grunde wird der Hauptver-
sammlung die schaffung einer neuen Ermächtigung zur ausgabe 
von Wandelschuldverschreibungen, optionsschuldverschrei-
bungen, genussrechten, gewinnschuldverschreibungen oder von 
Kombinationen dieser instrumente auch ohne laufzeitbeschrän-
kung und ggf. gegen sacheinlagen vorgeschlagen. die vorgeschla-
gene neufassung soll sowohl eine anpassung an die aktuelle ge-
setzes- und marktpraxis als auch eine weitere Flexibilisierung er-
möglichen. insgesamt sollen schuldverschreibungen bis zu einem 
gesamtnennbetrag von bis zu 800.000.000,00 Euro begeben und 
den inhabern bzw. gläubigern von Wandel- oder optionsschuld-
verschreibungen Wandlungs- oder optionsrechte auf neue auf den 
inhaber lautende stückaktien in der Form von stammaktien der 
dürr aktiengesellschaft („stückaktien“) mit einem anteiligen Be-
trag am grundkapital von insgesamt bis zu 22.144.665,60 Euro ge-
währt werden können. 

die Emission von schuldverschreibungen im oben genannten 
sinne ermöglicht die aufnahme von Fremdkapital, das je nach 
ausgestaltung der anleihebedingungen sowohl für ratingzwecke 
als auch für bilanzielle zwecke als Eigenkapital oder als eigenka-
pitalähnlich qualifiziert werden kann, zu attraktiven Konditionen. 
die mögliche Eigenkapitalqualifizierung kommt der Kapitalbasis 
der gesellschaft zugute und ermöglicht ihr so die nutzung attrak-
tiver Finanzierungsmöglichkeiten und den zufluss von Kapital mit 
niedriger laufender verzinsung. die ferner vorgesehene möglich-
keit, neben der Einräumung von Wandel- oder optionsrechten 
auch Wandlungspflichten zu begründen, wie auch die mögliche 
Kombination von Wandelschuldverschreibungen, optionsschuld-
verschreibungen, genussrechten und gewinnschuldverschrei-
bungen erweitern den spielraum für die ausgestaltung dieser Fi-
nanzierungsinstrumente. die Ermächtigung gibt der gesellschaft 
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zudem die erforderliche Flexibilität, die schuldverschreibungen 
selbst oder durch unmittelbare oder mittelbare Konzerngesell-
schaften zu platzieren. schuldverschreibungen können außer in 
Euro auch in anderen Währungen, beispielsweise der gesetzlichen 
Währung eines oEcd-landes, mit und ohne laufzeitbegrenzung 
ausgegeben werden. 

in den anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der Flexibilität 
– vorgesehen werden, dass die gesellschaft einem Wandlungs- 
oder optionsberechtigten nicht aktien der gesellschaft gewährt, 
sondern den gegenwert ganz oder teilweise in geld zahlt. der je-
weils festzusetzende Wandlungs- oder optionspreis für eine 
stückaktie beträgt mindestens 100 % des volumengewichteten 
durchschnittskurses aller umsätze der aktie der dürr aktienge-
sellschaft im XEtra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse 
(oder in einem vergleichbaren nachfolgesystem), die am tag der 
platzierung bis zur preisfestsetzung festgestellt werden, oder – 
für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 
100 % des volumengewichteten durchschnittskurses aller umsät-
ze der aktie der dürr aktiengesellschaft im XEtra-Handel der 
Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem vergleichbaren nach-
folgesystem), die am letzten tag der Bezugsperiode festgestellt 
werden, in der die Bezugsrechte auf die Wandel- oder options-
schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse ge-
handelt werden. 

den aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. 
der vorstand wird aber ermächtigt, mit zustimmung des auf-
sichtsrats spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. solche 
spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emis-
sionsvolumens und der darstellung eines praktikablen Bezugsver-
hältnisses ergeben. Ein ausschluss des Bezugsrechts erleichtert 
in diesen Fällen die abwicklung der Emission. die vom Bezugs-
recht der aktionäre ausgeschlossenen freien spitzen werden ent-
weder durch verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise best-
möglich für die gesellschaft verwertet. 

Ferner soll unter den nachfolgenden voraussetzungen ein aus-
schluss des Bezugsrechts möglich sein. 
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soweit Wandel- oder optionsschuldverschreibungen ausgegeben 
werden, soll der vorstand ermächtigt werden, mit zustimmung 
des aufsichtsrats das Bezugsrecht in entsprechender anwendung 
des § 186 absatz 3 satz 4 aktiengesetz insoweit auszuschließen, 
als sich die ausgabe von aktien aufgrund von Wandlungs- oder 
optionsrechten oder Wandlungspflichten auf bis zehn vom Hun-
dert des grundkapitals der gesellschaft beschränkt. auf diese Be-
schränkung von zehn vom Hundert des grundkapitals ist die aus-
gabe neuer aktien gegen bar anzurechnen, soweit sie nach Wirk-
samwerden dieser Ermächtigung unter ausnutzung einer zum 
zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung beschlos-
senen bzw. an deren stelle tretenden Ermächtigung zur ausgabe 
neuer aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 absatz 3 satz 
4 aktiengesetz unter ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Eben-
so ist die veräußerung eigener aktien anzurechnen, sofern die ak-
tien nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung aufgrund einer 
zum zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung gel-
tenden bzw. an deren stelle tretenden Ermächtigung gemäß § 186 
absatz 3 satz 4 aktiengesetz unter ausschluss des Bezugsrechts 
veräußert werden. durch diese anrechnungen wird sichergestellt, 
dass keine Wandel- oder optionsschuldverschreibungen ausgege-
ben werden, wenn dadurch insgesamt für mehr als zehn vom 
Hundert des grundkapitals das Bezugsrecht der aktionäre in un-
mittelbarer oder mittelbarer anwendung von § 186 absatz 3 satz 4 
aktiengesetz ausgeschlossen würde. diese weitergehende Be-
schränkung erfolgt im interesse der aktionäre am Erhalt ihrer Be-
teiligungsquote. Für den Fall eines solchen Bezugsrechtsaus-
schlusses ergibt sich aus der sinngemäßen geltung von § 186 ab-
satz 3 satz 4 aktiengesetz das Erfordernis einer Festlegung des 
ausgabepreises der schuldverschreibungen nicht wesentlich un-
ter dem marktwert. damit wird dem schutzbedürfnis der aktio-
näre vor einer verwässerung ihres anteilsbesitzes rechnung ge-
tragen. aufgrund der in der Ermächtigung vorgesehenen Festle-
gung des ausgabepreises der schuldverschreibungen nicht we-
sentlich unter dem rechnerischen marktwert würde der Wert 
eines Bezugsrechts keine nennenswerte größe mehr aufweisen. 
um diese anforderung für die Begebung von schuldverschrei-
bungen sicherzustellen, darf der ausgabepreis den nach aner-
kannten finanzmathematischen methoden ermittelten theore-
tischen marktwert der Wandel- oder optionsschuldverschreibung 
nicht wesentlich unterschreiten. dann sind die aktionäre vor einer 
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verwässerung ihres anteilsbesitzes geschützt und den aktionären 
entsteht kein wirtschaftlicher nachteil durch einen Bezugs-
rechtsausschluss. aktionäre, die ihren anteil am grundkapital der 
gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies durch einen 
zukauf von aktien über den markt erreichen. 

soweit genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen ohne 
Wandlungsrecht, optionsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben 
werden sollen, ist der vorstand ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre insgesamt auszu-
schließen, wenn diese genussrechte oder gewinnschuldverschrei-
bungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine mitglied-
schaftsrechte in der gesellschaft begründen, keine Beteiligung 
am liquidationserlös gewähren und die Höhe der verzinsung nicht 
auf grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzge-
winns oder der dividende berechnet wird. zudem ist erforderlich, 
dass die verzinsung und der ausgabebetrag der genussrechte 
oder gewinnschuldverschreibungen den zum zeitpunkt der Bege-
bung aktuellen marktkonditionen für vergleichbare mittelaufnah-
men entsprechen. Wenn die genannten voraussetzungen erfüllt 
sind, resultieren aus dem ausschluss des Bezugsrechts keine 
nachteile für die aktionäre, da die genussrechte oder gewinn-
schuldverschreibungen keine mitgliedschaftsrechte begründen 
und auch keinen anteil am liquidationserlös oder am gewinn der 
gesellschaft gewähren. zwar kann vorgesehen werden, dass die 
verzinsung vom vorliegen eines Jahresüberschusses, eines Bi-
lanzgewinns oder einer dividende abhängt. Hingegen wäre eine 
regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahresüberschuss, ein 
höherer Bilanzgewinn oder eine höhere dividende zu einer hö-
heren verzinsung führen würde. daher werden durch die ausgabe 
der genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen weder das 
stimmrecht noch die Beteiligung der aktionäre an der gesell-
schaft und deren gewinn verändert oder verwässert. zudem ergibt 
sich infolge der marktgerechten ausgabebedingungen, die für die-
sen Fall des Bezugsrechtsausschlusses verbindlich vorgeschrie-
ben sind, kein nennenswerter Bezugsrechtswert. 

die beiden letztgenannten möglichkeiten des Bezugsrechtsaus-
schlusses geben der gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapital-
marktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und versetzen sie in 
die lage, ein niedriges zinsniveau oder eine günstige nachfrage-
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situation flexibel und kurzfristig für eine Emission zu nutzen. die 
Erzielung eines möglichst vorteilhaften Emissionsergebnisses 
hängt wesentlich davon ab, dass auf marktentwicklungen kurzfris-
tig reagiert werden kann. günstige, möglichst marktnahe Konditi-
onen sind in der regel nur gewährleistet, wenn die gesellschaft 
an die Konditionen nicht für einen zu langen angebotszeitraum 
gebunden ist. Bei Emissionen mit Bezugsrecht muss der Bezugs-
preis (und damit bei options- und Wandelanleihen die Konditionen 
dieser anleihe) nach § 186 absatz 2 aktiengesetz jedoch spätes-
tens drei tage vor ablauf der Bezugsfrist veröffentlicht werden. 
selbst innerhalb dieser kurzen zeitspanne besteht aber noch ein 
marktrisiko, das zu nicht unerheblichen sicherheitszuschlägen bei 
der Festlegung der anleihekonditionen führen und sich zum nach-
teil der gesellschaft auf das Emissionsergebnis auswirken würde. 
zudem fällt die mit dem Bezugsrecht verbundene vorlaufzeit weg, 
was sowohl im Hinblick auf die Kosten der mittelaufnahme als 
auch im Hinblick auf das platzierungsrisiko vorteilhaft ist.
 
Weiterhin soll der vorstand die möglichkeit erhalten, mit zustim-
mung des aufsichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre auszu-
schließen, um den inhabern oder gläubigern von Wandlungs- oder 
optionsrechten oder auch von mit Wandlungspflichten ausgestat-
teten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem um-
fang einzuräumen, wie es ihnen nach ausübung der Wandlungs- 
oder optionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten 
zustehen würde. dies verhindert, dass bei ausnutzung der Er-
mächtigung der options- oder Wandlungspreis für die inhaber be-
reits bestehender Wandlungs- oder optionsrechte ermäßigt wird 
oder an die inhaber der genannten rechte eine ausgleichszahlung 
in bar geleistet werden muss, um sie in dem umfang vor verwäs-
serung zu schützen, wie es in den dortigen options- und Wand-
lungsbedingungen vorgesehen ist. 

schließlich soll das Bezugsrecht der aktionäre auf die schuldver-
schreibungen durch den vorstand mit zustimmung des aufsichts-
rats ausgeschlossen werden können, wenn die ausgabe der 
schuldverschreibungen gegen sachleistung zum zwecke des Er-
werbs von unternehmen, unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an unternehmen erfolgt und dies im interesse der gesellschaft 
liegt. voraussetzung ist, dass der Wert der sachleistung in einem 
angemessenen verhältnis zum Wert der schuldverschreibung 
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steht. im Fall von Wandel- oder optionsschuldverschreibungen ist 
der nach anerkannten methoden ermittelte theoretische markt-
wert maßgeblich. die ausgabe von schuldverschreibungen gegen 
sachleistung eröffnet die möglichkeit, die schuldverschreibungen 
in geeigneten Einzelfällen als akquisitionswährung im zusam-
menhang mit dem Erwerb von unternehmen, unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an unternehmen einzusetzen. Hiermit wird als 
Ergänzung zum genehmigten Kapital der spielraum geschaffen, 
sich bietende gelegenheiten zum Erwerb von unternehmen, un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen an unternehmen liquiditäts-
schonend nutzen zu können. auch unter dem gesichtspunkt einer 
optimalen Finanzierungsstruktur kann sich ein solches vorgehen 
nach den umständen des Einzelfalls anbieten. 

das vorgesehene Bedingte Kapital dient dazu, die mit den Wandel- 
oder optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- 
oder optionsrechte zu bedienen oder Wandlungspflichten zu erfül-
len, soweit dazu nicht eigene aktien eingesetzt werden.

8. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln  
(Ausgabe von Gratisaktien)

die Kapitalrücklage der gesellschaft beträgt gemäß dem festge-
stellten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
des abschlussprüfers versehenen Jahresabschluss der gesell-
schaft zum 31.12.2012 200.463.561,82 Euro. sie übersteigt den er-
forderlichen Betrag von 10 % des grundkapitals der gesellschaft 
(das sind 4.428.933,12 Euro) um einen Betrag in Höhe von 
196.034.628,70 Euro. dieser nicht in der Kapitalrücklage gebun-
dene Betrag soll in Höhe eines Betrags von 44.289.331,20 Euro in 
grundkapital umgewandelt werden. die Kapitalerhöhung soll im 
Wege der Kapitalerhöhung aus gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. 
aktiengesetz) durch ausgabe von sogenannten gratisaktien im 
verhältnis 1:1 an die bestehenden aktionäre der gesellschaft 
durchgeführt werden.

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss 
zu fassen:
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a) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

aa) das grundkapital der gesellschaft wird nach den vor-
schriften des aktiengesetzes über die Kapitalerhöhung aus 
gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. aktiengesetz) von 
44.289.331,20 Euro um 44.289.331,20 Euro auf 88.578.662,40 
Euro erhöht, und zwar durch umwandlung eines Betrags von 
44.289.331,20 Euro der in der nachstehend bezeichneten Bi-
lanz der gesellschaft ausgewiesenen Kapitalrücklage in 
grundkapital. die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch 
ausgabe von 17.300.520 neuen, auf den inhaber lautenden 
stückaktien mit einem rechnerischen anteil am grundkapi-
tal von jeweils 2,56 Euro. die neuen aktien stehen den aktio-
nären im verhältnis 1:1 zu, so dass auf jede bestehende ak-
tie eine neue aktie entfällt. die neuen aktien sind ab 
01.01.2013 gewinnanteilberechtigt. der Kapitalerhöhung 
wird die vom aufsichtsrat festgestellte Jahresbilanz der ge-
sellschaft zum 31.12.2012 zugrunde gelegt. diese ist mit 
dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Ernst & 
Young gmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stuttgart, 
versehen.

bb) der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des auf-
sichtsrats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 
festzulegen.

b) Anpassung von § 4 Absatz 1 der Satzung

§ 4 absatz 1 der satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 88.578.662,40 Euro.
Es ist eingeteilt in 34.601.040 Stückaktien.
Die Aktien lauten auf den Inhaber.“

c) Eintragungsanweisung

der vorstand wird angewiesen sicherzustellen, dass die Be-
schlussfassung nach vorstehenden lit. a) und lit. b) frühestens 
zwei Wochen nach Eintragung des zu tagesordnungspunkt 7 
gefassten Beschlusses in das Handelsregister zur Eintragung in 
das Handelsregister angemeldet wird.
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durch die Eintragungsanweisung in vorstehendem lit. c) soll si-
chergestellt werden, dass die Kapitalerhöhung aus gesellschafts-
mitteln zeitlich nach der Eintragung des Bedingten Kapitals (vgl. 
tagesordnungspunkt 7) in das Handelsregister eingetragen wird. 
Hierdurch wird erreicht, dass § 218 satz 1 aktiengesetz zur an-
wendung kommt, wonach sich im Falle einer Kapitalerhöhung aus 
gesellschaftsmitteln ein bestehendes Bedingtes Kapital im glei-
chen verhältnis wie das grundkapital erhöht. 

9. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

die von der Hauptversammlung am 30. april 2010 beschlossene 
Ermächtigung zum Erwerb eigener aktien läuft am 29. april 2015 
aus. im zuge der unter tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen 
Kapitalerhöhung aus gesellschaftsmitteln (ausgabe von gratisak-
tien) und zur vereinheitlichung der bislang divergierenden lauf-
zeiten der Ermächtigung zum Erwerb eigener aktien und der Er-
mächtigung des vorstands zur Erhöhung des grundkapitals aus 
genehmigtem Kapital (siehe unten tagesordnungspunkt 10) sowie 
der Ermächtigung zur ausgabe von Wandelschuldverschrei-
bungen, optionsschuldverschreibungen, genussrechten, gewinn-
schuldverschreibungen oder von Kombinationen dieser instru-
mente nebst bedingten Kapitals (siehe oben tagesordnungspunkt 
7) soll der vorstand unter aufhebung der bisherigen Ermächtigung 
erneut zum Erwerb eigener aktien ermächtigt werden. die neue 
Ermächtigung soll eine laufzeit von fünf Jahren haben.

vorstand und aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen:

a) der vorstand wird im rahmen der gesetzlichen grenzen er-
mächtigt, bis zum 25. april 2018 einmalig oder mehrmals, in 
verfolgung eines oder mehrerer zwecke, eigene auf den inhaber 
lautende stückaktien der gesellschaft („aktien“) über die Börse 
oder mittels eines an alle aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots zu erwerben.

  
 dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 

aktien und die aktien, die der gesellschaft gemäß den §§ 71 ff. 
aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem zeitpunkt mehr als 
zehn vom Hundert des jeweiligen grundkapitals der gesell-
schaft entfallen. die Ermächtigung darf von der gesellschaft 
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nicht zum zwecke des Handels in eigenen aktien genutzt wer-
den; im Übrigen liegt die Bestimmung des Erwerbszwecks im 
Ermessen des vorstands. die einschränkenden Bestimmungen 
des § 71 absatz 2 aktiengesetz sind zu beachten.

 
der gegenwert für den Erwerb der aktien (ohne Erwerbsneben-
kosten) darf im Fall des Erwerbs über die Börse vom Börsen-
kurs nicht um mehr als zehn vom Hundert abweichen. im Fall 
eines öffentlichen Kaufangebots an alle aktionäre darf der an-
gebotene und gezahlte Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkos-
ten) pro aktie bis zu zwanzig vom Hundert über dem Börsen-
kurs liegen; mindestens muss der Erwerbspreis dem Börsen-
kurs entsprechen. als maßgeblicher Börsenkurs im sinne der 
vorstehenden regelungen gilt dabei der mittelwert der 
schlusskurse der aktie im XEtra-Handel der Frankfurter Wert-
papierbörse (oder in einem vergleichbaren nachfolgesystem) 
während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Erwerb 
der aktien bzw. vor der veröffentlichung des Kaufangebots. 

 
Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle 
aktionäre, so kann das volumen des angebots begrenzt werden. 
sofern die gesamte zeichnung des angebots dieses volumen 
überschreitet, muss die annahme nach Quoten erfolgen. Eine 
bevorrechtigte annahme geringer stückzahlen bis zu 100 stück 
angedienter aktien je aktionär kann vorgesehen werden. das 
öffentliche Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.

b) der vorstand wird ferner ermächtigt, mit zustimmung des auf-
sichtsrats aktien der gesellschaft, die aufgrund der Ermächti-
gung nach lit. a) erworben werden, über die Börse oder durch 
öffentliches angebot an alle aktionäre zu veräußern. die aktien 
dürfen in den beiden folgenden Fällen auch in anderer Weise 
und damit unter ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre 
veräußert werden: 

(1)  Weiterveräußerung von aktien im rechnerischen Betrag von 
bis zu zehn vom Hundert des grundkapitals gegen zahlung 
eines geldbetrags, wenn der geldbetrag den maßgeblichen 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Für die Frage 
des ausnutzens der 10 %-grenze ist der ausschluss des Be-
zugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 
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absatz 3 satz 4 aktiengesetz mit zu berücksichtigen. als 
maßgeblicher Börsenpreis im sinne von satz 1 gilt der mit-
telwert der schlusskurse der aktie im XEtra-Handel der 
Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem vergleichbaren 
nachfolgesystem) während der letzten fünf Börsenhandels-
tage vor der veräußerung der aktien. 

(2)  Begebung der aktien als gegenleistung zum zwecke des Er-
werbs von unternehmen oder Beteiligungen an unterneh-
men. 

c) der vorstand wird des Weiteren ermächtigt, mit zustimmung 
des aufsichtsrats eigene aktien, die aufgrund der Ermächtigung 
nach lit. a) erworben werden, ganz oder teilweise einzuziehen, 
ohne dass die Einziehung oder ihre durchführung eines wei-
teren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. die Einziehung 
hat nach § 237 absatz 3 nr. 3 aktiengesetz ohne Kapitalherab-
setzung in der Weise zu erfolgen, dass sich durch die Einzie-
hung der anteil der übrigen aktien am grundkapital gemäß § 8 
absatz 3 aktiengesetz erhöht. der vorstand wird gemäß § 237 
absatz 3 nr. 3, zweiter Halbsatz aktiengesetz ermächtigt, die 
angabe der zahl der aktien in der satzung anzupassen. 

d) die Ermächtigungen gemäß vorstehenden lit. b) und c) können 
einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt 
werden. 

e) die durch die Hauptversammlung vom 30. april 2010 erteilte 
Ermächtigung zum Erwerb und zur verwendung eigener aktien 
wird mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung (vorste-
hende lit. a) bis d)) aufgehoben.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß § 71 Ab-
satz 1 Nr. 8 Satz 5 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 4 
Satz 2 Aktiengesetz

der vorstand beantragt unter tagesordnungspunkt 9 lit. b) ziff. (1), 
das Bezugsrecht der aktionäre in entsprechender anwendung des 
§ 186 absatz 3 satz 4 aktiengesetz für neue aktien im rechne-
rischen Betrag von bis zu 10 % des grundkapitals ausschließen zu 
dürfen, wobei die 10 %-grenze insgesamt, also bei zusammen-
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rechnung mit etwaigen anderen Ermächtigungen nach § 186 ab-
satz 3 satz 4 aktiengesetz, nicht überschritten werden darf. die 
mit der Ermächtigung eröffnete möglichkeit zum Bezugsrechts-
ausschluss dient dem interesse der gesellschaft, eigene aktien 
beispielsweise an institutionelle anleger verkaufen zu können. 
Weiterhin können hierdurch zusätzlich neue aktionärsgruppen im 
in- und ausland gewonnen werden. die möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses versetzt die verwaltung in die lage, die sich 
aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden möglich-
keiten ohne zeit- und kostenaufwendige abwicklung eines Bezugs-
rechts insbesondere zu einer schnelleren und kostengünstigeren 
platzierung zu nutzen. der vorstand wird bei ausnutzung der Er-
mächtigung den veräußerungspreis der eigenen stückaktien so 
festsetzen, dass der abschlag auf den Börsenpreis voraussichtlich 
nicht mehr als 5 % des dann aktuellen Börsenkurses der stückak-
tie der gesellschaft beträgt. durch diese vorgabe werden die akti-
onäre vor einer unzulässigen verwässerung ihres anteilsbesitzes 
geschützt. 

die unter tagesordnungspunkt 9 lit. b) ziff. (2) beantragte Ermäch-
tigung zum Bezugsrechtsausschluss versetzt den vorstand in die 
lage, ohne Beanspruchung der Börse eigene aktien der gesell-
schaft kurzfristig für den Erwerb von unternehmen oder von Be-
teiligungen daran zur verfügung zu haben. die dürr aktiengesell-
schaft steht national wie auch international weiterhin in hartem 
Wettbewerb zu anderen unternehmen und muss deshalb jederzeit 
in der lage sein, im interesse ihrer aktionäre schnell und flexibel 
handeln zu können, wozu es auch gehört, unternehmen oder Be-
teiligungen daran zur verbesserung der Wettbewerbssituation er-
werben zu können. Beim Erwerb von unternehmen oder Beteili-
gungen daran müssen nicht selten hohe gegenleistungen gezahlt 
werden. diese gegenleistungen können oft nicht mehr in geld er-
bracht werden, ohne die liquidität der gesellschaft zu gefährden. 
die gegenleistungen werden deshalb häufig in aktien der erwer-
benden gesellschaft gewährt. die hier vorgeschlagene Ermächti-
gung soll der dürr aktiengesellschaft die notwendige Flexibilität 
geben, um sich bietende gelegenheiten zum Erwerb von unter-
nehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen 
zu können, insbesondere auch durch gewährung eigener stückak-
tien.
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10. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Ge-
nehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten 
Kapitals und eine entsprechende Satzungsänderung

die von der Hauptversammlung am 30. april 2009 beschlossene 
Ermächtigung des vorstands zur Erhöhung des grundkapitals aus 
genehmigtem Kapital läuft am 30. april 2014 aus. vor dem Hinter-
grund der unter tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Kapital-
erhöhung aus gesellschaftsmitteln (ausgabe von gratisaktien) 
und zur vereinheitlichung der bislang divergierenden laufzeiten 
der Ermächtigung des vorstands zur Erhöhung des grundkapitals 
aus genehmigtem Kapital und der Ermächtigung zum Erwerb  
eigener aktien (siehe oben tagesordnungspunkt 9) sowie der Er-
mächtigung zur ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, opti-
onsschuldverschreibungen, genussrechten, gewinnschuldver-
schreibungen oder von Kombinationen dieser instrumente nebst 
Bedingtem Kapital (siehe oben tagesordnungspunkt 7) soll unter 
der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der unter tages-
ordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus gesell-
schaftsmitteln (ausgabe von gratisaktien) in das Handelsregister 
das bisherige genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues ge-
nehmigtes Kapital geschaffen werden. 

vorstand und aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen:

a) Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Er-
mächtigung 

 
unter aufhebung der Ermächtigung gemäß § 5 der satzung, das 
grundkapital der gesellschaft mit zustimmung des aufsichts-
rats bis zum 30. april 2014 um bis zu 22.144.665,60 Euro zu er-
höhen (genehmigtes Kapital), wird der vorstand ermächtigt, mit 
zustimmung des aufsichtsrats das grundkapital der gesell-
schaft bis zum 25. april 2018 durch ausgabe von bis zu 
17.300.520 neuen, auf den inhaber lautenden stückaktien gegen 
sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt 
jedoch um höchstens 44.289.331,20 Euro (in Worten: vierund-
vierzig millionen zweihundertneunundachtzigtausend dreihun-
derteinunddreißig Komma zwanzig Euro) zu erhöhen (genehmi-
gtes Kapital). ausgegeben werden dürfen jeweils auf den inha-
ber lautende stückaktien, und zwar stammaktien und/oder 
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stimmrechtslose vorzugsaktien, deren ausstattung (vorzugs- 
und mehrdividende) sich abschließend aus § 23 absatz 3 der 
satzung der gesellschaft ergibt. die Ermächtigung umfasst die 
Befugnis, bei mehrmaliger ausgabe von vorzugsaktien weitere 
vorzugsaktien auszugeben, die den früher ausgegebenen vor-
zugsaktien bei der verteilung des gewinns oder des gesell-
schaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen. der vorstand 
kann mit zustimmung des aufsichtsrats 

aa) das Bezugsrecht der aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen 
Bareinlagen, die einen anteiligen Betrag des grundkapitals 
von insgesamt zehn vom Hundert des grundkapitals weder 
im zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im zeitpunkt der 
ausübung dieser Ermächtigung übersteigen (10 %-grenze), 
ausschließen, um die neuen aktien zu einem ausgabebetrag 
auszugeben, der den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet (§ 186 absatz 3 satz 4 aktiengesetz); für die Frage 
des ausnutzens der 10 %-grenze ist der ausschluss des Be-
zugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 
absatz 3 satz 4 aktiengesetz mit zu berücksichtigen; als 
maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der durchschnitt der 
schlusskurse der aktie der jeweiligen gattung der gesell-
schaft im XEtra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse 
(oder in einem vergleichbaren nachfolgesystem) während 
der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des ausgabebetrags durch den vor-
stand; 

bb) das Bezugsrecht der aktionäre zum zwecke des Erwerbs von 
unternehmen, unternehmensteilen oder von Beteiligungen 
an unternehmen ausschließen; 

cc) das Bezugsrecht der aktionäre ausschließen, soweit es er-
forderlich ist, um inhabern von Wandelschuldverschrei-
bungen bzw. optionsscheinen der gesellschaft oder ihrer 
Konzernunternehmen zum zwecke des verwässerungs-
schutzes ein Bezugsrecht auf neue aktien in dem umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach ausübung des umtauschrechts 
bzw. optionsrechts zustehen würde; 
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dd) sofern vorzugsaktien bereits ausgegeben sind und stamm- 
und vorzugsaktien im verhältnis des anteils der gattungen 
am grundkapital ausgegeben werden sollen, das Bezugs-
recht der inhaber von aktien einer gattung auf aktien der 
anderen gattung ausschließen (sogenannter gekreuzter Be-
zugsrechtsausschluss); und 

ee) das Bezugsrecht der aktionäre für spitzenbeträge aus-
schließen.

der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten für Kapitalerhöhungen aus dem geneh-
migten Kapital festzulegen. der aufsichtsrat wird ermächtigt, die 
Fassung der satzung entsprechend dem jeweiligen umfang der 
Erhöhung des grundkapitals aus dem genehmigten Kapital zu än-
dern. 

b) Satzungsänderung
 

§ 5 (genehmigtes Kapital) der satzung wird wie folgt neu ge-
fasst: 
 
„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. April 2018 durch Ausga-
be von bis zu 17.300.520 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, ins-
gesamt jedoch um höchstens 44.289.331,20 Euro (in Worten: vier-
undvierzig Millionen zweihundertneunundachtzigtausend dreihun-
derteinunddreißig Komma zwanzig Euro) zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder 
stimmrechtslose Vorzugsaktien, deren Ausstattung (Vorzugs- und 
Mehrdividende) sich abschließend aus § 23 Absatz 3 der Satzung 
der Gesellschaft ergibt. Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei 
mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien 
auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der 
Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen 
oder gleichstehen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats
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 a) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen 
Bareinlagen, die einen anteiligen Betrag des Grundkapitals von ins-
gesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-
mächtigung übersteigen (10 %-Grenze), ausschließen, um die neu-
en Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsen-
preis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktien-
gesetz); für die Frage des Ausnutzens der 10 %-Grenze ist der Aus-
schluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz mit zu berücksichtigen; als 
maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der Durchschnitt der Schluss-
kurse der Aktie der jeweiligen Gattung der Gesellschaft im XETRA-
Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) während der letzten fünf Börsenhandels-
tage vor dem Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebe-
trags durch den Vorstand;

 
b) das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Un-
ternehmen ausschließen;

 
c) das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, soweit es erforder-
lich ist, um Inhabern von Wandelschuldverschreibungen bzw. Op-
tionsscheinen der Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen 
zum Zwecke des Verwässerungsschutzes ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
des Umtauschrechts bzw. Optionsrechts zustehen würde;

 
d) sofern Vorzugsaktien bereits ausgegeben sind und Stamm- und 
Vorzugsaktien im Verhältnis des Anteils der Gattungen am Grund-
kapital ausgegeben werden sollen, das Bezugsrecht der Inhaber 
von Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung aus-
schließen (sogenannter gekreuzter Bezugsrechtsausschluss); und

 
e) das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten für Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten 
Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung 
der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der Erhöhung 
des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital zu ändern."
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c) Aufschiebende Bedingung und Eintragungsanweisung  
 
die Beschlussfassung nach vorstehenden lit. a) und lit. b) steht 
unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der unter 
tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus 
gesellschaftsmitteln (ausgabe von gratisaktien) in das Han-
delsregister. der vorstand wird angewiesen, bei der anmeldung 
der Beschlussfassung nach vorstehendem lit. b) zur Eintragung 
in das Handelsregister sicherzustellen, dass die Eintragung der 
Beschlussfassung erst nach der vorherigen Eintragung der Be-
schlussfassung nach tagesordnungspunkt 8 in das Handelsre-
gister erfolgt.

Ein bestehendes genehmigtes Kapital erhöht sich im Falle einer 
Kapitalerhöhung aus gesellschaftsmitteln anders als ein beste-
hendes Bedingtes Kapital (vgl. § 218 satz 1 aktiengesetz) nicht 
kraft gesetzes. die aufschiebende Bedingung und die Eintra-
gungsanweisung unter vorstehendem lit. c) sollen deshalb sicher-
stellen, dass das bereits auf das nach maßgabe von tagesord-
nungspunkt 8 erhöhte grundkapital ausgerichtete neue genehmi-
gte Kapital nur dann in das Handelsregister eingetragen wird, 
wenn die Kapitalerhöhung aus gesellschaftsmitteln (vgl. tages-
ordnungspunkt 8) wirksam geworden ist.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10 gemäß §§ 203 
Absatz 2, 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz 

der vorstand beantragt unter tagesordnungspunkt 10 lit. a) aa), 
das Bezugsrecht der aktionäre in entsprechender anwendung des 
§ 186 absatz 3 satz 4 aktiengesetz für aktien im rechnerischen 
Betrag von bis zu zehn vom Hundert des grundkapitals ausschlie-
ßen zu dürfen, wobei die 10 %-grenze insgesamt, also bei zusam-
menrechnung mit etwaigen anderen Ermächtigungen nach § 186 
absatz 3 satz 4 aktiengesetz, nicht überschritten werden darf. die 
mit der Ermächtigung eröffnete möglichkeit zum Bezugsrechts-
ausschluss dient dem interesse der gesellschaft, aktien beispiels-
weise an institutionelle anleger ausgeben zu können. Hierdurch 
können neue zusätzliche aktionärsgruppen im in- und ausland 
gewonnen werden. die möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
versetzt die verwaltung in die lage, die sich aufgrund der jewei-
ligen Börsenverfassung bietenden möglichkeiten ohne zeit- und 
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kostenaufwendige abwicklung eines Bezugsrechts insbesondere 
zu einer schnelleren kostengünstigeren platzierung zu nutzen. 
der vorstand wird bei ausnutzung der Ermächtigung den ausga-
bebetrag je neuer stückaktie so festsetzen, dass der abschlag auf 
den Börsenpreis voraussichtlich nicht mehr als 3 %, jedenfalls 
aber nicht mehr als 5 % des dann aktuellen Börsenkurses der ak-
tien der jeweiligen gattung der gesellschaft beträgt. durch diese 
vorgabe werden die aktionäre vor einer unzulässigen verwässe-
rung ihres anteilsbesitzes geschützt. zum Erhalt ihrer stimm-
rechtsquote steht den aktionären die möglichkeit des zuerwerbs 
über die Börse zur verfügung. 

die unter tagesordnungspunkt 10 lit. a) bb) beantragte Ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss versetzt den vorstand in die 
lage, aktien der gesellschaft kurzfristig für den Erwerb von un-
ternehmen oder von Beteiligungen daran zur verfügung zu haben. 
die gesellschaft wird hierdurch in die lage versetzt, im interesse 
ihrer aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. dazu zählt 
auch die möglichkeit, unternehmen oder Beteiligungen daran zur 
verbesserung der Wettbewerbssituation zu erwerben. Es steht zu 
erwarten, dass die gegenleistung für einen solchen Erwerb nicht 
in geld erbracht werden kann, ohne die liquidität der gesellschaft 
zu gefährden. die gegenleistung wird deshalb in vergleichbaren 
transaktionen häufig in aktien der erwerbenden gesellschaft ge-
währt. die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der dürr akti-
engesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende 
gelegenheiten zum Erwerb von unternehmen oder Beteiligungen 
daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. 

die unter tagesordnungspunkt 10 lit. a) cc) beantragte Ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss versetzt den vorstand in die 
lage, aktien der gesellschaft an inhaber von Wandelschuldver-
schreibungen bzw. optionsscheinen zu gewähren, um ihnen auf 
diese Weise nach maßgabe der jeweiligen anleihebedingungen ei-
nen schutz vor verwässerung einzuräumen, die sie im Hinblick 
auf ihre potenzielle künftige aktionärsstellung ansonsten erfahren 
würden. die gewähr von aktien der gesellschaft ist danach nur so 
weit erforderlich, wie den inhabern von Wandelschuldverschrei-
bungen bzw. optionsscheinen nach ausübung ihres options- bzw. 
umtauschrechts ein Bezugsrecht zustehen würde. 
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die unter tagesordnungspunkt 10 lit. a) dd) beantragte Ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss kommt zum tragen, falls in 
zukunft vorzugsaktien ausgegeben werden sollten und somit ne-
ben den stammaktien eine weitere aktiengattung existieren sollte. 
sofern bei vorliegen dieser voraussetzungen weitere neue vor-
zugs- und stammaktien im verhältnis des anteils beider gat-
tungen am grundkapital aus genehmigtem Kapital geschaffen 
werden sollten, wird der vorstand in die lage versetzt, das Be-
zugsrecht der stammaktionäre auf vorzugsaktien und das Be-
zugsrecht der vorzugsaktionäre auf stammaktien mit zustimmung 
des aufsichtsrats auszuschließen (sogenannter gekreuzter Be-
zugsrechtsausschluss). mit dem ausschluss des Bezugsrechts auf 
aktien der jeweils anderen gattung kann der bisherigen aktio-
närsstruktur rechnung getragen und der Besitzstand der aktio-
närsgruppen im verhältnis zueinander unverändert erhalten wer-
den. 

der unter tagesordnungspunkt 10 lit. a) ee) ferner beantragte 
ausschluss des Bezugsrechts für spitzenbeträge ermöglicht die 
Kapitalerhöhung in einem glatten Bezugsverhältnis. dies er-
leichtert die abwicklung des Bezugsrechts der aktionäre. die als 
freie spitzen vom Bezugsrecht der aktionäre ausgeschlossenen 
neuen aktien werden entweder durch verkauf über die Börse oder 
in sonstiger Weise bestmöglich durch die gesellschaft verwertet. 

soweit der Bezugsrechtsausschluss nicht in entsprechender an-
wendung des § 186 absatz 3 satz 4 aktiengesetz erfolgt, wird der 
vorstand den ausgabebetrag der neuen aktien unter Berücksichti-
gung der interessen der gesellschaft und ihrer aktionäre sowie 
des jeweiligen zwecks angemessen festsetzen.
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11. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines 
Beherrschungsvertrags zwischen der Dürr Aktiengesellschaft 
und der Carl Schenck Aktiengesellschaft

die dürr aktiengesellschaft hält sämtliche aktien an der carl 
schenck aktiengesellschaft, darmstadt. der am 12. märz 2008 
zwischen der dürr aktiengesellschaft und der carl schenck akti-
engesellschaft geschlossene gewinnabführungsvertrag wurde mit 
Wirkung zum ablauf des 31. dezember 2012 einvernehmlich auf-
gehoben und soll durch einen reinen Beherrschungsvertrag er-
setzt werden. die dürr aktiengesellschaft und die carl schenck 
aktiengesellschaft beabsichtigen, einen Beherrschungsvertrag 
mit folgendem Wortlaut zu schließen:

„Beherrschungsvertrag
zwischen

(1) der Dürr Aktiengesellschaft, Carl-Benz-Straße 34,  
74321 Bietigheim-Bissingen, vertreten durch den Vorstand,

– nachfolgend „Dürr AG“ genannt –
und

(2) der Carl Schenck Aktiengesellschaft, Landwehrstraße 55,  
64293 Darmstadt, vertreten durch den Vorstand,

– nachfolgend „Gesellschaft“ genannt –

VORBEMERKUNG

(A) Die Gesellschaft mit Sitz in Darmstadt ist im Handelsregister des 
 Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 1818 eingetragen. 

(B) Die Dürr AG mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Handelsregister 
 des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 13677, hält sämtliche Aktien
 an der Gesellschaft.

(C) Die Dürr AG und die Gesellschaft beabsichtigen, nach Maßgabe der
 nachfolgenden Bestimmungen einen Beherrschungsvertrag 
 („Vertrag“) zu schließen.
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Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1 Leitung

(1) Die Gesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Dürr
 AG. 

(2) Die Dürr AG ist demgemäß berechtigt, dem Vorstand der Gesell-
 schaft hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu er-
 teilen. Der Vorstand der Gesellschaft ist verpflichtet, diese Wei-
 sungen zu befolgen. Die Dürr AG kann jederzeit verlangen, die Bü-
 cher und Schriften der Gesellschaft einzusehen und Auskunft über 
 die geschäftlichen Angelegenheiten der Gesellschaft zu erhalten. 
 Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegen 
 weiterhin dem Vorstand der Gesellschaft.

(3) Die Dürr AG wird Weisungen durch ihren Vorstand vornehmen  
 oder – soweit gesetzlich zulässig – durch beauftragte Personen 
 unter Angabe von Umfang und Zeitdauer ihrer Weisungsbefugnis. 
 Bei der Ausübung von Weisungen ist die Sorgfalt eines ordent-
 lichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.

(4) Weisungen sind schriftlich oder per Telefax zu erteilen oder, falls 
 sie mündlich erteilt werden, unverzüglich schriftlich oder per Tele-
 fax zu bestätigen.

(5) Die Dürr AG kann dem Vorstand der Gesellschaft nicht die Wei-
 sung erteilen, diesen Vertrag zu ändern, aufrechtzuerhalten oder 
 zu beendigen.

§ 2 Verlustübernahme

(1) Die Dürr AG ist entsprechend der Vorschrift des § 302 AktG, der in 
 der jeweils geltenden Fassung und in seiner Gesamtheit auf diesen 
 Vertrag anzuwenden ist, verpflichtet, jeden während der Vertrags-
 dauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit 
 dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinn-
 rücklagen, soweit rechtlich zulässig, Beträge entnommen werden, 
 die während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind.
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(2) Die Dürr AG ist nur berechtigt, gegenüber einem Anspruch der Ge-
 sellschaft auf Verlustübernahme gemäß vorstehendem Abs. 1 die 
 Aufrechnung mit eigenen Ansprüchen zu erklären oder ein Zurück-
 behaltungsrecht geltend zu machen, wenn der Anspruch der Dürr 
 AG werthaltig ist. Der Anspruch ist insbesondere dann nicht wert-
 haltig, wenn die Gesellschaft in ihrer Existenz gefährdet ist.

(3) Die Dürr AG verpflichtet sich, den Verlustübernahmeanspruch mit
 5 vom Hundert ab dem jeweiligen Bilanzstichtag der Gesellschaft 
 (Fälligkeit) zu verzinsen.

(4) Die Verpflichtung zur Verlustübernahme besteht erstmals für das 
 am 01.01.2013 begonnene Geschäftsjahr 2013 der Gesellschaft. Für 
 den Fall, dass dieser Vertrag nicht bis zum Ablauf des 31.12.2013 in 
 das Handelsregister eingetragen sein sollte, besteht die Verpflich-
 tung zur Verlustübernahme erstmals für das Geschäftsjahr der Ge-
 sellschaft, in dem dieser Vertrag durch Eintragung in das Handels-
 register des Sitzes der Gesellschaft wirksam wird (vgl. nachstehen-
 den § 3 Abs. 2).

(5) Im Übrigen gelten § 302 Abs. 3 und 4 AktG in ihrer jeweils gelten-
 den Fassung entsprechend.

§ 3 Wirksamwerden und Dauer des Vertrags

(1) Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der 
 Hauptversammlung der Dürr AG und der Hauptversammlung der 
 Gesellschaft.

(2) Der Vertrag wird mit der Eintragung in das Handelsregister des 
 Sitzes der Gesellschaft wirksam.

(3) Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann zum 
 Ende eines Geschäftsjahres der Gesellschaft unter Einhaltung ei-
 ner Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Die 
 Kündigung bedarf der Schriftform.

(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags aus 
 wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Dürr AG ist insbesondere 
 zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn ihr nicht 
 mehr die Mehrheit der Stimmrechte aus den Aktien an der Gesell-
 schaft zusteht.
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(5) Wenn der Vertrag endet, hat die Dürr AG den Gläubigern der Ge-
sellschaft nach § 303 AktG Sicherheit zu leisten.

§ 4 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags oder eine künftig in ihn auf-
genommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine 
Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt werden. Die Parteien verpflichten sich, anstelle 
der unwirksamen oder unanwendbaren Bestimmung oder zur Ausfül-
lung der Lücke eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die im 
Rahmen des rechtlich Zulässigen dem am nächsten kommt, was die 
Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Ver-
trags gewollt hätten, sofern sie den Punkt bedacht hätten.

Bietigheim-Bissingen, den ... 2013  

Dürr Aktiengesellschaft 

________________________ ________________________
Ralf Dieter   Ralph Heuwing 

Darmstadt, den ... 2013

Carl Schenck Aktiengesellschaft

________________________ ________________________
Dr. Ralf-Michael Fuchs  Andreas Birk”

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, dem abschluss des Be-
herrschungsvertrags zuzustimmen.



34

von der Einberufung der Hauptversammlung an und bis zu deren 
ablauf liegen in den geschäftsräumen der gesellschaft (carl-
Benz-straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen) zur Einsicht der ak-
tionäre aus:

 - der Entwurf des Beherrschungsvertrags zwischen der dürr  
 aktiengesellschaft und der carl schenck aktiengesellschaft; 

 - die Jahresabschlüsse und lageberichte der dürr aktiengesell- 
 schaft und die Jahresabschlüsse der carl schenck aktienge- 
 sellschaft für die geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012; 

 - die Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte der dürr akti- 
 engesellschaft für die geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012; 

 - der gemeinsame Bericht der vorstände der dürr aktiengesell- 
 schaft und der carl schenck aktiengesellschaft zum Beherr- 
 schungsvertrag gemäß § 293a aktg.

auf verlangen wird jedem aktionär unverzüglich und kostenlos 
eine abschrift sämtlicher vorstehenden unterlagen erteilt. 

das verlangen ist zu richten an:

dürr aktiengesellschaft
rechtsabteilung

carl-Benz-straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen, oder

telefax: +49 (0)7142 78-1473, oder

E-mail: hv2013@durr.com.

die unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. 
sie können auch über die internetseite der gesellschaft (www.
durr.de – investor relations – Hauptversammlung) abgerufen wer-
den.
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12. Änderung der Satzung in § 3 Absatz 1 (Bekanntmachungen)

mit Wirkung ab dem 01. april 2012 wurde die Bezeichnung des 
ehemaligen „elektronischen Bundesanzeigers“ in „Bundesanzei-
ger“ geändert. die satzung der dürr aktiengesellschaft enthält 
unter § 3 absatz 1 noch die regelung, dass Bekanntmachungen 
der gesellschaft, soweit sie in den gesellschaftsblättern zu erfol-
gen haben, ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger ver-
öffentlicht werden. vor dem Hintergrund der umbenennung des 
Bundesanzeigers soll die satzung der dürr aktiengesellschaft an 
den neuen Wortlaut des § 25 satz 1 aktiengesetz angepasst wer-
den.

vorstand und aufsichtsrat schlagen deshalb vor, den folgenden 
Beschluss über die Änderung der satzung der gesellschaft zu fas-
sen:

§ 3 absatz 1 der satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Soweit Bekanntmachungen der Gesellschaft in den Gesellschafts-
blättern zu erfolgen haben, werden sie ausschließlich im Bundesan-
zeiger veröffentlicht."

Unterlagen zur Einsicht

ab Einberufung der Hauptversammlung und bis zu deren ablauf 
sind die folgenden unterlagen über die internetseite der gesell-
schaft (www.durr.de – investor relations – Hauptversammlung) 
zur Einsicht durch die aktionäre zugänglich:

 - festgestellter Jahresabschluss, gebilligter Konzernabschluss,  
 lagebericht, Konzernlagebericht und der Bericht des auf- 
 sichtsrats, jeweils für das geschäftsjahr 2012, sowie der erläu- 
 ternde Bericht des vorstands zu den angaben nach §§ 289 ab- 
 satz 4 und absatz 5, 315 absatz 4 Handelsgesetzbuch für das  
 geschäftsjahr 2012, 
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 - vorschlag des vorstands für die verwendung des Bilanzgewinns  
 des geschäftsjahres 2012, 

 - die vorlagen zu den tagesordnungspunkten 7, 9, 10 und 11.

vorstehende unterlagen liegen des Weiteren ab Einberufung der 
Hauptversammlung und bis zu deren ablauf in den geschäftsräu-
men der gesellschaft (carl-Benz-straße 34, 74321 Bietigheim-
Bissingen) zur Einsicht der aktionäre aus. auf verlangen wird je-
dem aktionär unverzüglich und kostenlos eine abschrift sämt-
licher vorstehenden unterlagen erteilt. 

das verlangen ist zu richten an:

dürr aktiengesellschaft
rechtsabteilung

carl-Benz-straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen, oder

telefax: +49 (0)7142 78-1473, oder

E-mail: hv2013@durr.com.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einbe-
rufung der Hauptversammlung

das grundkapital der gesellschaft beträgt 44.289.331,20 Euro und 
ist in 17.300.520 stückaktien eingeteilt. Jede stückaktie gewährt 
in der Hauptversammlung eine stimme. die gesamtzahl der ak-
tien und stimmrechte im zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung beträgt damit 17.300.520. die gesellschaft hält im zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen ak-
tien.

Teilnahme an der Hauptversammlung

zur teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des 
stimmrechts sind nur diejenigen aktionäre berechtigt, die sich ge-
mäß § 17 der satzung rechtzeitig bei der gesellschaft angemeldet 
und ihre Berechtigung zur teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur ausübung des stimmrechts nachgewiesen haben. die an-
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meldung muss der gesellschaft in text- oder schriftform in deut-
scher oder englischer sprache zugehen.

der nachweis der Berechtigung zur teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur ausübung des stimmrechts ist durch einen in 
textform erstellten besonderen nachweis des anteilsbesitzes 
durch das depotführende institut zu führen. der besondere nach-
weis des anteilsbesitzes durch das depotführende institut muss in 
deutscher oder englischer sprache abgefasst sein, sich auf den 
Beginn des 5. april 2013 (d.h. Freitag, 5. april 2013, 0.00 uhr) be-
ziehen („nachweiszeitpunkt“) und muss bei der gesellschaft 
ebenso wie die anmeldung unter der nachstehenden adresse spä-
testens bis zum Ablauf des 19. April 2013 (d.h. bis spätestens 
Freitag 19. april 2013, 24.00 uhr) eingehen: 

dürr aktiengesellschaft
c/o landesbank Baden-Württemberg

abteilung 4027 H – Hauptversammlungen
am Hauptbahnhof 2

70173 stuttgart, oder

telefax: +49 (0)711 127-792 64, oder

E-mail: Hv-anmeldung@lBBW.de.

die Berechtigung im vorstehenden sinne bemisst sich dabei aus-
schließlich nach dem anteilsbesitz des aktionärs im nachweis-
zeitpunkt, ohne dass damit eine sperre für die veräußerbarkeit 
des anteilsbesitzes einherginge. auch im Fall der vollständigen 
oder teilweisen veräußerung des anteilsbesitzes nach dem nach-
weiszeitpunkt ist für die Berechtigung ausschließlich der anteils-
besitz des aktionärs im nachweiszeitpunkt maßgeblich; d.h. ver-
äußerungen oder der Erwerb von aktien nach dem nachweiszeit-
punkt haben keine auswirkungen auf die Berechtigung zur teil-
nahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des 
stimmrechts. 
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Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen 
können oder wollen, können ihr stimmrecht unter entsprechender 
vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch 
eine vereinigung von aktionären, ausüben lassen. die Erteilung 
der vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis der Bevollmächti-
gung gegenüber der gesellschaft bedürfen der textform. Ein For-
mular, von dem bei der vollmachtserteilung gebrauch gemacht 
werden kann, wird den aktionären zusammen mit der Eintrittskar-
te zur Hauptversammlung übermittelt. darüber hinaus kann ein 
Formular auch im internet unter www.durr.de – investor relations 
– Hauptversammlung abgerufen werden. das Formular wird auf 
verlangen auch jedem aktionär unverzüglich und kostenlos über-
mittelt. 

das verlangen ist an die folgende adresse zu richten: 

dürr aktiengesellschaft
rechtsabteilung

carl-Benz-straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen, oder

telefax: +49 (0)7142 78-1473, oder

 E-mail: hv2013@durr.com.

diese adresse steht von der Einberufung der Hauptversammlung 
an auch für die vollmachtserteilung gegenüber der gesellschaft, 
die Übermittlung des nachweises einer gegenüber dem Bevoll-
mächtigten erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von 
vollmachten zur verfügung.

Wenn ein Kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung oder ein ande-
rer der in § 135 aktiengesetz diesen gleichgestellter rechtsträger 
bevollmächtigt werden soll, bedarf – in ausnahme zu vorstehen-
dem grundsatz – die vollmacht weder nach dem gesetz noch nach 
der satzung der gesellschaft einer bestimmten Form. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die Kreditinstitute, aktio-
närsvereinigungen oder die diesen gleichgestellten rechtsträger, 
die bevollmächtigt werden sollen, möglicherweise eine besondere 
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Form der vollmacht verlangen, weil sie nach § 135 aktiengesetz 
die vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. aktionäre, die ein 
Kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung oder einen anderen der 
in § 135 aktiengesetz diesen gleichgestellten rechtsträger bevoll-
mächtigen möchten, sollten sich deshalb mit diesen über ein 
mögliches Formerfordernis für die vollmacht abstimmen. 

die gesellschaft bietet ihren aktionären – wie bisher auch schon – 
an, einen von der gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. der weisungsgebun-
dene stimmrechtsvertreter übt das stimmrecht ausschließlich auf 
der grundlage der vom aktionär erteilten Weisungen aus. die ak-
tionäre, die dem von der gesellschaft benannten stimmrechtsver-
treter eine vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Ein-
trittskarte zur Hauptversammlung. die Erteilung der vollmacht an 
den von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter, ihr Wi-
derruf und die Erteilung von Weisungen bedürfen der textform. 
Ein Formular für die vollmachts- und Weisungserteilung und wei-
tere informationen erhalten die aktionäre zusammen mit der Ein-
trittskarte zur Hauptversammlung übermittelt. 

Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 
Absatz 1 Aktiengesetz

gemäß § 122 absatz 2 aktiengesetz können aktionäre, deren an-
teile zusammen den zwanzigsten teil des grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von 500.000,– Euro erreichen, verlangen, dass 
gegenstände auf die tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden („Ergänzungsantrag“). das verlangen muss schriftlich an 
den vorstand gerichtet werden und bei der gesellschaft spätes-
tens am dienstag, 26. märz 2013, 24.00 uhr, eingehen. 

Wir bitten, derartige verlangen an folgende adresse zu übersen-
den:

dürr aktiengesellschaft
rechtsabteilung

carl-Benz-straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen 
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gemäß § 126 absatz 1 aktiengesetz kann jeder aktionär der ge-
sellschaft einen gegenantrag zu einem vorschlag von vorstand 
und aufsichtsrat zu einem bestimmten punkt der tagesordnung 
übersenden. Ein gegenantrag ist nach näherer maßgabe von § 126 
absätze 1 und 2 aktiengesetz auf der internetseite der gesell-
schaft zugänglich zu machen, wenn er bei der gesellschaft unter 
der nachfolgend bekannt gemachten adresse spätestens am don-
nerstag, 11. april 2013, 24.00 uhr, eingeht. 

Jeder aktionär kann außerdem nach näherer maßgabe von § 127 
aktiengesetz der gesellschaft einen Wahlvorschlag zur Wahl von 
aufsichtsratsmitgliedern oder von abschlussprüfern übersenden. 
Ein Wahlvorschlag ist nach näherer maßgabe von §§ 127, 126 ab-
sätze 1 und 2 aktiengesetz auf der internetseite der gesellschaft 
zugänglich zu machen, wenn er bei der gesellschaft unter der 
nachfolgend bekanntgemachten adresse spätestens am donners-
tag, 11. april 2013, 24.00 uhr, eingeht. 

Wir werden rechtzeitig eingehende gegenanträge oder Wahlvor-
schläge im internet unter www.durr.de – investor relations – 
Hauptversammlung zugänglich machen, sofern sie den gesetz-
lichen anforderungen genügen. Etwaige stellungnahmen der ver-
waltung werden wir ebenfalls unter der genannten internetadres-
se zugänglich machen. rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge 
werden wir bekanntmachen, sofern sie den gesetzlichen anforde-
rungen genügen. 

gegenanträge und Wahlvorschläge von aktionären sind aus-
schließlich an die folgende adresse zu richten:

dürr aktiengesellschaft
rechtsabteilung

carl-Benz-straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen, oder

telefax: +49 (0)7142 78-1473, oder

E-mail: hv2013@durr.com.
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Wir weisen gemäß § 121 absatz 3 nr. 3 aktiengesetz darauf hin, 
dass jedem aktionär auf verlangen in der Hauptversammlung vom 
vorstand auskunft über angelegenheiten der gesellschaft zu ge-
ben ist, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines gegen-
stands der tagesordnung erforderlich ist (§ 131 absatz 1 aktien-
gesetz). das auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung aus-
geübt werden, ohne dass es einer vorherigen ankündigung oder 
sonstigen mitteilung bedürfte. 

nähere Erläuterungen und informationen zu den rechten der ak-
tionäre nach §§ 122 absatz 2, 126 absatz 1, 127 und 131 absatz 1 
aktiengesetz stehen den aktionären auf der internetseite der ge-
sellschaft unter www.durr.de – investor relations – Hauptver-
sammlung zur verfügung. 

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und die dort nach 
§ 124a Aktiengesetz zugänglichen Informationen

die informationen nach § 124a aktiengesetz zur Hauptversamm-
lung finden sich auf der internetseite der gesellschaft unter  
www.durr.de – investor relations – Hauptversammlung. 

Bietigheim-Bissingen, im märz 2013

dürr aktiengesellschaft mit sitz in stuttgart
– der vorstand –
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mi t d E m p K W 

ANfAHRT VON DER AUTOBAHN

aus richtung stuttgart bzw. Heilbronn, autobahn a 81, ausfahrt 
ludwigsburg nord, B 27 richtung Bietigheim-Bissingen, vor 
ortseingang Bietigheim-Bissingen (Kreuzung porsche) nach links 
richtung markgröningen (K 1671) / industriegebiet Bruchwald, nach 
Eisenbahnbrücke rechts in carl-Benz-straße, nach ca. 500 metern 
sind sie bei dürr. ausgeschilderte Besucherparkplätze finden sie 
rund um den dürr-campus.

mit öFFEntlicHEn vErKEHrsmittEln

ANfAHRT VOM HAUpTBAHNHOf STUTTGART

s 5 richtung Bietigheim, Haltestelle Bietigheim Bahnhof  /  zoB. 

ANfAHRT VOM fLUGHAfEN STUTTGART

s 3 richtung Backnang, umstieg Hauptbahnhof stuttgart,  
s 5 richtung Bietigheim, Haltestelle Bietigheim Bahnhof  /  zoB. 

BUS

linien 553, 554 – Haltestelle marbacher Weg
am Busbahnhof sehen sie an der Haltestelle der Buslinien 553 und 
554 ein dürr-logo. diese Busse fahren direkt zum dürr-campus. 
steigen sie an der zweiten Haltestelle, marbacher Weg, aus. idea-
le Busverbindungen zur dürr-Hauptversammlung sind für sie um 
10.01 uhr und 10.31 uhr.

KOSTENLOSER SHUTTLE-SERVICE ZUR DüRR-HAUpTVERSAMMLUNG

zusätzlich zu den öffentlichen Buslinien steht ihnen auch dieses 
Jahr wieder der dürr-shuttle-service ab 10.00 uhr vom Busbahn-
hof Bietigheim zur verfügung. 



43

anfahrt

dürr aktiengesellschaft
carl-Benz-straße 34 

74321 Bietigheim-Bissingen
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FinanzKalEndEr 2013 

26.04.2013 Hauptversammlung, 
  Bietigheim-Bissingen
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  über das erste Quartal 2013
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06.11.2013 zwischenbericht  
  über die ersten neun monate 2013
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